
busches treten wir derselben ab bis znr großen Wasser
leitung und Wylcrmeer. Die hohe Gerichtsbarkeit in
Zyfflich verbleibt wie von Altersher dein Grafen, die
niedere gehört ihm in Folge einer Schenkung des Stiftes/
Das Pntronnt über die Kirche in C r a n e n b nrg,
das ihm eine Zeit lang streitig gemacht sei, stehe fortan laut
Briefen des Zyfflicher Stiftes widerspruchslos dem Grafen
zu. Das Aecht im Wylermeer zu fischen verbleibt dem
Kapitel. Mit diesem Bergleiche, der bisher nicht gc-
druckt und deshalb ausführlich mitgeteilt ist, gab sich das
Kapitel zufrieden und entsagte allen Klagen und An
sprachen. ''>)

Auch diese Urkunde beweist, daß Cranenbnrg eine eigene
Pfarrei nebst Kirche bildete, deren Grenzen nach Zyfflich
noch nicht bestimmt waren, und daß Cranenbnrg die Kirche
geraume Zeit vor 1237 besaß, da ihr Patronatsrecht mit
zu den streitigen Punkten zählte, die seit langer Zeit
zwischen den Grafen und dem Zysflichcr Kapitel geschwebt
hatten.

Diese ehemalige Kirche gehörte zweifelsohne mindestens
der Mitte des 13. Jahrhnndertes an und war wohl eine
einfache romanische Basilika, wie sich solche früher in den
Clevischen Dörfern überhaupt befanden. Sie stand an der¬
selbe» Stelle, wo die heutige sich erhebt, denn am zweiten Tag
nach Allerheiligen 13(18 trugen die Kirchmeister von
Cranenbnrg (ecLlssis in Lr. prvvisorsti) an den Com
mandenr von S. Johann in Nymegen einen Zins von
20 Schild ans Behausungen am Kirchhofe auf.'")

II.
Die Stadterhebung , i h r e B e f e sti g » n g und

B n r g.
Die Frage, wann und durch Wen die Ortschaft Cranen¬

bnrg zur Stadt erhoben ist, hängt mit der Frage nach dem
Alter der dortigen ehemaligen Burg und ihrem Erbauer
zusammen. Tic neue Burg lockte offenbar, von den Burg
beamten abgesehen, neue Ansiedler an und beschleunigte
auch auf Seiten des Erbauers die Erhebung des offenen
Ortes znr Stadt. Zinn beanspruchte, wie mitgetheilt ist,
im Jahre 1237 das.Kapitel in Zyfflich den Grund und,
Boden, worauf sowohl die Burg als auch die Stadt
Cranenbnrg erbaut war, als sein Eigenthnm. Dieser An¬
spruch zählte zu den ersten Differenzpnnkten zwischen Stift
und Landesherrn. Deshalb liegt die Vermnthnng nahe,
daß .Burg und Stadt nicht lange vor 1237 erbaut sein
werden. Nach der erwähnten Urkunde vom I. 1311 war

15) Copiur 11 5. Am Schluß der Copie die Bewertung I?lenis
si<A11i8 LudimpLucteiitidus

16) Schölten, Cleve 3LA



es aber Diedrich Luff> Sohn vom Grafen Diedrich VI. von
Cleve, Großonkel vom derzeitigen Grafen Diedrich IX.,
der ans den Gefällen der Bnrg dem Pfarrer von Cranen
bürg eine Jahrcsrente von 12 Malter Roggen verschrieb.
Deshalb sollte man meinen, daß eben dieser Diedrich Lnff
die Burg erbaut und, um das Zyfflicher Kapitel, dessen
Ansprüche ihm nicht unbekannt sein konnten, von Vornherein
zufrieden zu stellen, die Rente aus der Burg verschrieben
hat. Es fragt sich dann nur, wie Diedrich Lnff an
Cranenburg gekommenist, ob als Schirmvogt des Stiftes
in Zyfflich oder in Folge einer Belehnung. Für die erste
Annahme könnte man etwa geltend machen, daß das Stift
nur die Hälfte des Bruches um Cranenburg beanspruchte,
indem es die andere Hälfte den Cleoischen Grafen für die
Schirmherrschaft, die sie thatsächlich ausübten, abgestanden
haben mag. Für die zweite Annahme spricht die konstante
Bezeichnung „Burg, Stadt und Land von Cranenburg,"
die eben auf ein Lehn hinweist.

Thatsächlich bekam Graf Diedrich VlII. vom Könige
Rudolf von Habsburg am 4. Juli 1290, als er dessen
Nichte Margaretha von Kibnrg zu Erfurt heirathetc,
Cranenburg, das zweifelsohne dem Reichswalde abge¬
wonnen ist, als Reichslehn. Als solches wird es irgendwie
eine Zeit lang in die Hand des Diedrich Lnff gekomme»
sein, bis Graf Diedrich VIII. seine Tochter Jrmgardis,
die er aus seiner ersten >276 geschlossenen Ehe mit Mar¬
garetha von Geldern hatte, um 1300 an den Wittwer
Gerhard von Horn, Herrn von Parivis, verheirathete und
diesem Stadt und Land von Cranenburg als Unterpfand
für die Aussteuer setzte. ') Von Gerhard von Horn, der
1630 starb, kam das Pfand an dessen erstgebornen Sohn
Diedrich, der sich am 20. April 1343 mit seinen Brüder»
Johann, Wilhelm, Otto, Everhnrd und Gottfried letzterer
kehrte 13S0 ans dem Ausland zurück) im Beisein der
Mutter im Kloster zu Bedburg bei Cleve auseinander
setzte und am 9. Juni 1348 seinem Onkel Graf Johann
von Cleve von dem Pfandschilling auf Cranenburg im
Falle der Ablösung 2300 Florin abzukürzen versprach, h
Als nun Graf Johann 1363 ohne Leibeserbe» gestorben
war, erschien unter den Prätendenten der Grafschaft auch
Diedrich ^v. Horn, befestigte Cranenburg und bemächtigte
sich der Schlösser in Cleve und Orsoy und verlangte von
der Stadt Cleve Aufnahme und Huldigung. Als diese je
doch dem Grafen Adolf von der 'Mark ihr Thor öffnete
und mit der ganzen Ritterschaft huldigte, verließen die von
Parwich die Burg in Cleve. Auch die von Arkel zogen ab.
Beide stifteten jedoch, von Herzog Eduard von (Aeldern
unterstützt, dem Grafen Adolf Fehde. Dieser hatte sich
inzwischen vom Kaiser mit Cleve belehnen lassen und ver-

l> Gert o. t>. Schuren, Ausg. Schotten,S. 56 n. so«.
Lacomtlet, Nrt. in., es?.

s> Lacomblet, III. Nrt. 45«.



glich sich zunächst mit tum von Zirkelt K Zwischen ihin
und Diedrich nun Horn schiedsrichtete Herzogin Johanna
von Luremburg, Martgräfi» des h, Reiches, in Zlbwesenheit
ihres Gemahles am 0. Tecembcr 1370 zu Brüssel dahin,
daß Diedrich, der mit Katharina Berthout, Erbin von
Dusfeie und Ghelc in Brabant verehelicht war, dein Grafen
Adolf Burg, Stadt und Land von Cranenburg für 37 00<l
Goldschild auszuliefern habe, 9 Damit verschwindet die
Familie von Horn ans der Clevischen Geschichte, Nach
dem Staatsarchiv in Düsseldorf wurde Cranenburg 1394
neuerdings dem Elevisch gräflichen Rentmeister und
Kanonich in Zyfflich verpfändet.

Am 1, Mai 1392 trug Graf Adolf von Cleve dem Erz-
stifte Eöln seine Schlösser in Cranenburg und Cleve als
Lelm auf. Am 92, Mai 1420 bestätigte Herzog Adolf,
daß er nach dem Tode seines Vaters 1392 die
kölnischen Lehen Land, Burg und Stadt Cranenburg von
Erzbischof Friedrich lll, von Sanrwerder empfangen habe,")
Gras Adolf beabsichtigte, seiner Gemahlin Margaretha
v, Berg „Land und Schloß von Cranenburg und die Zehnten
in Hanselaer und Hönnepel" als Leibzucht zu geben, verlieh
ihr jedoch schließlich das Schloß Monlerberg,

Ist Diedrich Lusf der Erbauer des Schlosses und Lehns-
besitzer von Cranenburg gewesen, dann hat der Ort es
ihm und seinem Einfluß wohl zu verdanken, daß er unter
Graf Diedrich VIII, zwischen 1275 und 1305 zur Stadt
erhoben worden ist. Nehmen wir die Bestätigung der ihr
verliehenen Privilegien voni >2. November 1340, so gelangen
wir zu demselben Ergebnisse, Graf Diedrich IX, von
Cleve und Diedrich von Horn, als Pfandinhaber Herr von
Cranenburg, bestätigten der Stadt alle diejenigen Freiheiten
und Gewohnheiten, die sie von ihren Vätern und Vor¬
vätern, wie sie selbst sich ausdrücken, verliehen bekommen
und bisher gehabt hat. Will man de» Ausdruck Vorväter
auch nur in etwa urgisren, dann ist Cranenburg m indestenS
während der Regierung Diedrich Vlll, mit Stadtrechten
bewidmet worden. So viel steht urkundlich fest, daß
Cranenburg 1297 und 1294 als Stadt anerkannt war. Im
erstgenannten Jahre wurden den Colonen des Zyfflicher
busches dieselben Rechte zugesichert, die die übrigen außer
halb der Stadt Cranenburg wohnenden Bürger genossen
und im letztgenannten die Erbpächter des Till er Bruche
auf die Rechte der Städter (oppiciani) in Calcar nn)
Cranenburg hingewiesen. Wie Calcar so muß demnach
auch Cranenburg schon längere Zeit vor 1294 zur Stadl
erhoben worden sein, da deren Rechte als bekannte voraus¬
gesetzt werden.

-i) Gert v. d. Schuren, S. 66— es.
5) ^aconililet, Urt. til. 706.
c.) Gliendas. 968. N. 3 Lucombl, IV., Seite --'0s.
7) Gert v. v. Schuren, S. 7v.



Craneuburg erhielt dieselbe» Privilegien, die Eleve
Irlich erhalten halt,'. Die Clever Stndterhebungs-klrkunde
hat vfsenbnr als Vorlage gedient, denn hier wie dort die¬
selbe» Rechte in derselben Reihefolge. Stimmt hier und
da ein Ausdruck nicht, so ist das der mangelhaften lieber
setzung zuzuschreiben, die zudem in einer schlechten Abschrift
Teschenmachervorgelegen hat. "1

Die Rechte selbst sind diese:
1. Stirbt ein Bürger, so fällt sein Erbe an de» nächsten

Verwandten. Meldet sich kein Erbe, nimmt der Amt
mann dasselbe auf ein Jahr und ti Wochen in Ver
wahr. Tritt inzwischen kein Erbberechtigter auf, fällt
dasselbe dem Landesherrn anheim.

2. Legt Jemand an einem Mittwoch,") Freitag, Sonntag
oder hohe» Feiertag gewaltsame Hand an einen Andern, ver
büßt er dem Herrn 27 Schilling Clevische Münze, an einem
andern Tage 8. Verwundet Jemand eine» Andern mit
einem Schwert, einer Lanze, einem Messer oder tätlichen
Instrument, verbüßt er lvt» Schilli g. Wer Jemanden
Hand oder Fuß abschlägt oder tödtet, soll dasselbe er
leiden ") und die Hälfte seiner Habe verlieren.

8. Alle Kanflente von Cranenburg, die den Rhein ans und
abfahren, genießen an den Clevische» Zollstätten Orsoy,
Griethausen, Hnissen und Rumegen Zollfreiheit,

k. Niemand darf ihre Person oder ihr Gut arrestieren.
Wer etwas gegen dieselbe hat, soll in der Stadt Cranen
bürg sein Recht suchen und bekommen.

k>.Wird ein Bürger außerhalb unseres Landes verletzt, den
werden wir nach Vermögen vertheidige».

«i. Bürger, die die Jahrmärkte besuchen, sind im Clevische»
Gebiete zollfrei.

7. Niemand darf als Bürger aufgenommen werden, wenn
er nicht 8 Tage geprüft ist. Eigenlente von uns oder
uusern Ministerialen können nur mit Einwilligung ihrer
Herreu angenommen werde».

8. Die Bürger verpflichten sich das Land gegen feindliche
Anfälle zu vertheidigen und, wenn nvthig, sechs Wochen
lang auf eigene Kosten innerhalb der Elevischen Lande»
auszuziehen >-)

ü. Sollte ein Sohn von uns Ritter oder eine Tochter verhei-
rathet werden, kommen sie mit einer geziemendenGabe
uns entgegen.

Et.Deshalb verleihen wir ihnen Wasser und Weide.")

S) Lacomblet, Nrt. lt., 2os.
g) l!od. diploin. Nr. 2>.

10) Ter Clevische Vrics hat statt Mittwoch den Samstag.
11) „Sott dasselbe erleiden" seht! bei Cleve.
12) liier annne Nebdsn sx pr. helltest onse lanll le^en

anse vpanUen Nelpen vesclierinen init »p air seits aast sess weiten,
akt't renkte, Vinnen anse palen zl'. in op ans selfs cast lies lak-n
atks rpaits Vinnen anse palen )

IS) rvaerainins wx ovn vr>Iick vsrlseneu water iuU weilte i'p.
verleenen wair inU wvleitx.)
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11. Wer das Bürgerrecht gewonnen hat, mag nach einem
Jahr nnd sechs Wochen mit Hab und Gut ausziehen
oder bleiben.

12. Von den Bauplätzen (Hofstätten) sollen die Bürger in
Brabantschem Geld, wie es sich gebührt, bezahlen.")

13. Zum Frommen der Stadt stellen wir einen Richter an,
Atitschöffen hingegen wählen die Bürger nach ihrem
Willen. >''')

Herzog Johann bestätigte der Stadt am 0. Oktober
1181 alle Freiheiten und Rechte, die sie von den Zeiten
des Grafen Diedrich an bekommen hat. „Vom Grafen
von Horn hat selbige (Stadt Cr.) Privilegium wegen des
12. Pfennig-Abschnß-Geldes bekommen, so aber in Kriegs¬
zeiten abhanden und bei Ausplünderung des Rathhauses
verloren gegangen sein soll."

„Wegen Einhebung des 12. Pfennigs-Abschußgeldes ist
die Stadt u ssculis nach Anweisung der alten Stadt¬
rechnungen dergestallt fundiret, daß von allen in Stadts-
seldmark oder Scheffenthum gelegenen Ländereien, und
worüber im Scheffenthum ein Kauf ergeht uud das Geld
nicht wirklich im Scheffenthum verbleibet, sondern ein aus¬
wertiger Käufer, wenn er gleich im Clevischen wohnt,
davon profitiret, der 12. Pfennig erlegt werden müßte,
worüber gleichwohl jetzunten dispütiret werden will, und
daß solches auf die Einheimischen zu exteudiren, besser, wie
geschehen, annoch bewiesen werden müssen."

„In anno 1417 von Herzog Adolf Privilegium wegen
der Bier-Accise." 5°)

Wie die Original - Stadt-Erhebungsurknnde, vermißt
man auch die Stadtrechte von Cranenburg, selbst in
spätern Abschriften. Ein Bruchstück von einer Hand des
16. Jahrhundertes befindet sich auf der Innenseite des
pergamentenen Umschlages um das Bürgerbuch im Staats-
Archiv zu Düsseldorf, das anhebt mit den Worten „Vit
is dst buscic, ckusr iuns bsscrsven stasn die borAsrs
der «tat Orsnsudorz-cb vordsu szm" und die Aufnahme
der Bürger von l400 bis 1733 enthält. Danach mußten
für das Bürgerrecht 1 aide Irauclcridrxs sckilds, ckoak
op Asuudsu clss borASiusistsrs, und 10 duddrsZsrs, die-
xvslcks dsu dorAsrnsistsr, sckspsn uud rasds vsr-

14) Item sollen ons dorclier ^even van oen lioblsteclen ... op
s^n t^cl (?) te betaslen Urabanseb (D. Item sollen ons dorcli
Aeven . . . op «)7ne uppointe beraelen b)7 Rrab.) Volle Klarheit
dringen ^.nnalen das hst. Vereins, 28 u. 29 H. S. 16: ^lota. Re^i-
strnm in Cransndor^lr tenet, c^noci cle kreis aclliuc limitknäis. clsiie
140 pecles in lon^itucline et 44 pecles in latitucline eapient sicut

Clever zahlten 2 Hiihner u. 6 Cöln. Denar, die in Calcar u. Cranen-

16) Alphat. Register mse. aus der Zeit von 1720 bis 1740 unter
Cranenburg (im Besitz des Verfassers).
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vallan rvvssir ^ullsn, erlegt werden. Unmündige Bürger¬
söhne zahlten ein Viertel Wein (viele alle, clis alsv dorZer
rvorclen und unmuncÜAS soens llekn, sal nasn s)-n
vsrclsll rviens Körpers msilesn.) Jeder hatte bei der Aus¬
nahme Usr vr^sr stat van Lransnlzorick zu schwören, ihr
treu und hold zu sein, Müller und Müllersknecht hatten
zu beschwören, daß sie nach bestem Wissen ihres Amtes
walten und nicht mehr als ein Zwanzigstel „molicksran"
d. h, nicht mehr als den zwanzigsten Theil Mehl sür ihren
Lohn nehmen wollten, der Empfänger, daß er der Stadt
Wegegeld gewissenhaft erheben und an den Rentmeister
abliefern wolle.

Die Ernennung des Richters hatte der Graf sich vor¬
behalten und eximierte 1297 die Suboppidanen in Zyfflicher¬
busch von dem Richter und unterstellte sie dem Richter in
Zyfflich tvergl, Cap, I>, Die Wahl des Magistrates, der
jedenfalls, wie auch in Cleve, aus Bürgermeister, 7 Schöffen
und 4 Rüthen, einschließlich Rentmeister, und dein ge¬
schworenen Stadtboten bestand, überließ er der freien
Wahl der Gemeinde,

1308 fungierten Jordan von Wilre als Richter, Gisel¬
bert, Berthassohn, und Nicolans Vos als Schöffen, 1318
die drei Schöffen Arnold Steck, Johann Bronwer und
Diedrich Wierssohn, 1319 Johann Lecker, Officinl des Herrn
Joh, von Horn, als Richter, Diedr, Seardenberg, Joh,
v, Deyle und Gottfried Bry als Schöffen, 1321 Albert
von Loet, Heinrich Berthassohn, Johann v, Deyle, 1322
Albert v, Loet und Otto Pyec, 1323 Heinrich von Knyc
als Richter, Gerhard Cock und Jakob Coep als Schöffen,
>327 Heinrich von Wilre als Richter, Arnold Nolkenbry,
Diedrich v, Bredenwater und Hermann Bluyster als
Schöffen, 1312 Mebrant v, Lenr als Richter, Arnold
v, Mauderich und Gerhard von den Poel als Schöffen,
1313 Iwan de molener und Gerhard v, d, Poel, 131S
Diedrich von Groesbeke als Richter und Johann Scoute
und Jacob Coep als Sch,, 1173 alle 7 Schöffeim Wilhelm
scardenberg, Henrich Smyt, Johann Lueb, Peter Cluyt,
Joban» Pacp, Johann Gruter und Johann op en Luythe,")
1117 Juli 22. waren Bürgermeister, Schöffen u, Ruthe auf dem
Walle, der von der Vloet zur Galgenstege geht, und würden
mit der Gegenpartei ein?, daß dieser Wall eine gemeine
Straße sein solle, die Niemand beschweren dürfe-

Um 1720 heißt es von der Magistratswahl, daß sie seit
vielen Jahren nicht mehr exerciret, sondern Bürgermeister,
Schöffen und Rath vom Landesherrn anirrrs angesetzt und
bestätigt worden."

Die Stadtanlage war ursprünglich als eine kleine vor¬
gesehen. Der Ort lag eben in Mitten zweier weit günstiger
gelegenen Städte Nymegen und Cleve, wovon letztere im

l?) Sloet, Bedbur Nr, sg,
18) Bergl, ausführlicher Schollen, Cleve vss u, ff,
ig) Bürgerbuch im Staatsarchiv zu Düffeldorf,
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ersten Stadium der Entwicklung war und eine größere
Anziehungskraft ausübte. Die Ringmauer hatte nur zwei
Thore mit viereckigen, schieferbcdachten Thürmeu, das Clever
und Npmegensche Thor zu Anfang und Ende der einzigen
Straße, die die Stadt der ganzen Länge nach durchschnitt.
Als später ei» mächtiger Rnndthnrm i» der Festungsmauer
zu einer Windmühle eingerichtet wnrde, entstand eine zweite
Straße, die Mühlenstraße, jedoch nur als Sackgasse, also
mit keinem Ausgang. Von Mauer, Wall und Graben sind
Ueberreste noch vorhanden, von der ersten selbst Ueber-
bleibsel vom Lanfgang. Der Graben wnrde zweifelsohne
von der Wetering gespeist. Das Clever Thor drohte be¬
reits 1737 mit Einsturz, ein Theil der Mauer bei demselben
war schon 1720 eingestürzt, und das Schieferdach ans dem
Npmegenschen Thor war 1701 in einem so desolate» Zu¬
stande, daß man an Abbruch desselben dachte. Weil
letzleres jedoch das einzige Arrestlokal darbot, wurde die
nothdürftige Wiederherstellung desselben beschlossen.

Nach dem erwähnten Bürgerbuch wurden von 1400 an
nur wenige neue Bürger in den einzelnen Jahren aufge-
nomnien, in manchen gar keine. 1400 wnrde unter dem
Bürgermeister Wolter Schardenberg nur ein einziger
Sweder von Boicholt, 1401, 1402 und 1403 keiner, 1404
und 1405 unter Bürgermeister Gtzsebert vier, 1406 unter
Heinrich Bierman vier, 1407 unter Rutger von den Steen
nur Henrick v. Werthunsen, 1408 unter Rutger Gerdtssohu
nur Derick Paip, 1400 unter Johann Brp nur Gcrlvch
v. Voshem, 1410 unter Heinrich Bierman zehn, 1411 einer,
1412 unter Heinr. Housteen drei, 1413 Engelbrecht van der
Bethe und Joh. Luebe, 1414 u. >415 keiner, 1416 einer,
1417 keiner, 1418 unter Gtzsbert Bpnningh elf, 1419 zwei,
1420 keiner, 1421 vier, 1422 als höchste Zahl vierzehn,
in de» folgende» Jahren einer bis acht, darunter 1426
Sweder und Wilhelm v. Zandtwick, 1430 Dann von
Keeken, 1433 Junker Derick von Groisbcke, 1437 Gerit
Spnen, Drost des Landes, 1438 Gelis Sohn von Heer
Gelis Qualey, 1441 Hillart von Jamerloe. Lombarden
oder Pfandleiher fanden sich in Cranenburg von der zweiten
Hälfte des 14. Jahrhundertes an vor, Johannes die lom-
bart, Gert lombart und Gadekc» lumbnrt.

1720 waren in der Stadt Cranenburg 133 Privathäuser
und 32 Scheunen (davon 31 mit Stroh gedeckt), so mit
den Häusern theils enclavirt sind, »nd 792 Einwohner,
1722 zählte sie 1151 Einwohner, 1740 1081, 1756 1189,
1763 987, 1777 1163, 1784 1142 mit 194 mit Ziegeln ge¬
deckten und 40 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern, 42
Scheunen, 2 Brauereien und einer Vranntweinblase. 1787
1179, 1815 1418, 1832 1014, 1841 1050, 1888 1355
Katholiken, 62 Protestanten, 1892 1263 Katholiken, 76
Prot., 1898 1450 Kath.. 70 Prot., 1894 1324 Kath. 67
Prot., 1901 1425 Kath., 61 Prot.
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Die Stadt lebte hanptsächlich von Ackerbau, Viehzucht
und Holzhandel, Sie besaß 1729 ein Gasthans, einen
Armenhof, der 1837 neu gebaut wurde, ein Nonnenkloster,
ein sehr verfallenes Rathhaus, eine Stadtwage bei der
Mühle und einen Freitagsmarkt, Die Schicksale der Stadl
Hüngen mit denen der Burg zusammen.

III.

Die Burg in Cranenbnrg, ihre und der
Stadt Schicksale,

Die Burg in Cranenbnrg wurde kurz vor 1297 wahr-
scheiulich von Diedrich Lnff erbaut. Die Stelle, wo sie
gestanden, ist noch bekannt und heißt „Op gen Hoff" und
die „Aldeburg," Sie erhob sich auf einer kleineu Anhöhe
an der Nordseite der Stadt bei der Wetering, die in einem
theilweise noch jetzt vorhandenem Rechteck um dieselbe her¬
umgeführt war.

Die Bemerkung von Kleinen') unter Berufung auf die
„Lronica cornitum", daß Graf Diedrich die Burg 1297
zerstört habe, beruht auf einem Jrrthum, Es handelt sich
dort nicht um unser Cranenbnrg, sondern um ein Cranen¬
bnrg oder Cronenbnrg in Bleiswpk an der Rotte in
Holland, -)

Der von Diedrich Lnff erbauten Burg geschah noch in
dem Schiedsgericht von 1379 zu Brüssel Erwähnung
lsiehe Kapitel II.» Nach der Honselerschen Chronik wurde
sie 1388 durch Graf Adolf von Cleve neu aufgebaut und
vergrößerst Cronenbnrg wird als Grenzstadt und Grenz
schloß in de» blutigen Kämpfen zwischen den nnversöhn
lichen Brüdern Reinald und Eduard von Geldern und
mehr noch in den Fehde», die nach dem Tode des letztern
1371 zwischen den Prätendentinnen Mechtelt, Wlttwe von
Johann von Cleve, und deren Schwester Maria, Gemahlin
des Herzogs Wilhelm von Jülich, ausbrachen, gar viel zu
leide» gehabt haben. 1372 hatten die Heekern, die es mit
Herzog Eduard gehalten, sich Crauenburgs bemächtigt und
als sie bemüht waren, das Herzogthnm Geldern dem Herzog
Wilhelm von Jülich in die Hände zu spielen, sah sich
Graf Adolf von Cleve veranlaßt, die Stadt Cranenbnrg
>111 und mehr noch 1-117 neuerdings zu befestigen und
mit doppelten Gräben zu versehen. In dem folgenden un¬
glückseligen Kriege zwischen Vater und Sohn, den Geldernschen
Herzogen Adolf und Adolf von Egmoud unterstützte Herzog
Johann von Cleve den Vater und führte ihm Hilfsvölker
zu. Deshalb griff der Sohn 1167 Cranenbnrg an. Die
Stadt vertheidigte sich jedoch wacker und nöthigte den

I) Kreis Cleve S, Nil,
s) Bergl, Francois Alma Tooneel unter Kranenburg und Floris v,

von Holland,
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